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Umsetzung des Gefahrstoffrechts bei der 
Brandschadensanierung 

Ziel dieses Merkblatts ist es, bei Brandscha-
densanierungsarbeiten einen ausreichenden 
Schutz der Arbeitnehmer vor gefährlichen 
Stoffen zu erreichen. Die hierzu zu treffenden 
Sicherheitsmaßnahmen sind in technischen 
Regeln, insbesondere in den Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), aufgezeich-
net, die die Umgangsvorschriften der Gefahr-
stoffverordnung ausfüllen. Zur Erleichterung 
der Umsetzung der Umgangsvorschriften und 
zur Systematisierung der Vorgehensweise 
kann die TRGS 524 „Sanierung und Arbeiten 
in kontaminierten Bereichen“, herangezogen 
werden. Nach dieser  Handlungsanleitung 
ergeben sich fünf Arbeitsschritte für die Ge-
fährdungsbeurteilung und die Festlegung der 
technischen, organisatorischen und perso-
nenbezogenen Sicherheitsmaßnahmen für 
Arbeiten an der erkalteten Brandstelle: 
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Ermittlung der stofflichen Gefahren 
 

 
Für die Gefahrenermittlung können Erfah-
rungen aus vorausgegangenen Brandscha-
densanierungsfällen herangezogen werden. 
Diese Erfahrungen sind z.B. in der „Richtlinie 
zur Brandschadensanierung“ des Verbandes 
der Sachversicherer, VdS 2357, niedergelegt. 
Neben den typischen Gefahrstoffen als 
Brandfolgeprodukte sind die betrieblicherseits 
vorhandenen und ggf. durch den Brand frei-
gesetzten Gefahrstoffe zu berücksichtigen.  

 
 

Einschätzung der Gefährdung 
 

 
Zur Kategorisierung der Gefährdung gliedert 
die VdS 2357, die Brandschadenstellen je 
nach Art und Menge des Brandgutes, dem 
Brandverlauf und der demnach anzuneh-
menden Gefahrstoffbildung in vier Gefahren-
bereiche ein (GB 0 bis 3).  
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Gefahrenbereich GB 0 
Der Gefahrenbereich GB 0 betrifft kleine 
Brandschadenstellen z.B. nach Papierkorb-
bränden oder Kochstellenbränden, die i.d.R. 
von Nichtfachleuten beseitigt werden können. 
 



Gefahrenbereiche GB 1 und GB 2 
Die Gefahrenbereiche GB 1 und GB 2 bezie-
hen sich auf Brandschadenstellen in privaten, 
öffentlichen, gewerblichen oder industriellen 
Bereichen ohne gravierende Gefahrstoffkon-
tamination (GB 1) und mit gravierender Ge-
fahrstoffkontamination (GB  2).  
 
Die Zuordnung zu den Gefahrenbereichen 
GB 1 und GB 2 und die Festlegung der dar-
aus resultierenden Maßnahmen können 
durch fachkundige Personen z. B. 
des Fachbetriebs für Brandschadensanierung 
oder durch Sachverständige vorgenommen 
werden.  
 
Gefahrenbereich GB 3 
Die höchste Kategorie, GB 3, ergibt sich nach 
sogenannten Chemiebränden, beispielsweise 
nach Bränden in Betrieben, 
in denen Holzschutzmittel oder Pestizide 
hergestellt oder gelagert werden.  
 
Zur Einstufung der Brandschadenstellen und 
für Empfehlungen zu den Brandschaden-
sanierungsmaßnahmen müssen Sachver-
ständige beauftragt werden. Häufig stellen 
solche Brände Störfälle dar, die die Mecha-
nismen nach der Störfallverordnung aus-
lösen. 
 
 
 

Auswahl der Sanierungsverfahren 
 

 
Bei der Auswahl der fallbezogenen 
Räumungs-, Sanierungs- und Reinigungs-
maßnahmen kann die TRGS 524 als Anwen-
dungshilfe zur Gefahrstoffverordnung heran-
gezogen werden. Soweit nach dem Stand der 
Technik möglich, sind solche Verfahren an-
zuwenden, die möglichen Hautkontakt zu den 
Gefahrstoffen und Aufwirbelungen der Ge-

fahrstoffe in die Atemluft vermeiden. Geeig-
nete Reinigungsverfahren sind in der Be-
kanntgabe des damaligen Bundesgesund-
heitsamtes „Empfehlung zur Reinigung von 
Gebäuden nach Bränden“ aufgeführt.  
 
 
 

Arbeitsschutzmaßnahmen 
 

 
Bei Arbeiten im Gefahrenbereich GB 0 ist die 
Beachtung der „Mindeststandards“ der TRGS 
500 ausreichend.  
Bei Feuchtarbeiten kann zusätzlich die TRGS 
TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt; 
Ermittlung – Beurteilung – Maßnahmen“ eine 
gute Hilfestellung bieten. 
 
Bei Arbeiten im GB 1 bzw. GB 2 sind die in 
der VdS 2357 aufgeführten persönlichen 
Schutzausrüstungen zu tragen und für GB 2 
die Abtrennung des Sanierungsbereichs vor-
zunehmen. Zusätzlich sind weitere Arbeits-
schutzmaßnahmen erforderlich: 
 

 Beauftragung eines Aufsichtsführenden 
und ggf. eines Koordinators (siehe An-
hang III Nr.3 und § 17 der Gefahrstoffver-
ordnung“), 

 Arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen nach gesetzlichen und 
den berufsgenossenschaftlichen 
Grundsätzen (u.a. G 26, G 40 b), 

 Verbot der Aufnahme von Nahrungs- und 
Genussmitteln, 

 Kennzeichnung der Abfälle nach § 5 
Gefahrstoffverordnung, 

 Durch Verwendung dicht verschließbarer 
Behälter ist insbesondere eine sichere 
Lagerung, Handhabung und Beförderung 
auch bei der Abfallbeseitigung zu 
gewährleisten. 
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 Begrenzung der Anzahl der betroffenen 
Beschäftigten, 

 Regelmäßige Reinigung der Sozial und 
Sanitärräume sowie der Arbeitsmittel, 

 Reinigung bzw. Ersatz der Arbeits- und 
Schutzkleidung durch den Arbeitgeber,  

 Lüftungstechnische Maßnahmen bei nicht 
ausreichendem Luftwechsel,  

 Bereitstellung der Betriebsmittel entspre-
chend der Betriebssicherheitsverordnung, 

 Beschäftigungsbeschränkungen für wer-
dende Mütter und Jugendliche, 

 Qualifizierung der Beschäftigten durch 
Schulung. 

 
Im Gefahrenbereich GB 3 sind weiterge-
hende Arbeitsschutzmaßnahmen notwendig, 
die auf der Grundlage des Sachverständi-
gengutachtens vom Sanierungsfachbetrieb 
festgelegt werden. 
 
 
 

Sicherheitsplan und 
Betriebsanweisung 

 

 
Die Sanierungsarbeiten sind entsprechend 
dem Sicherheitsplan und der Betriebsanwei-
sung durchzuführen. Die Beschäftigten sind 
verpflichtet, für ihre Sicherheit und Gesund-
heit gemäß diesen Weisungen Sorge zu 
tragen.  
 
Sicherheitsplan 
Der Sicherheitsplan nach TRGS 524 muss 
detailliert alle stofflichen Gefährdungen im 
Sanierungsbereich und die danach vorzuse-
henden Arbeitsschutzmaßnahmen  berück-
sichtigen. Falls die Baustellenverordnung zur 
Anwendung kommt, kann der Sicherheitsplan 
Bestandteil des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplanes sein.  

Bei wesentlichen Änderungen während der 
Sanierung muss der Sicherheitsplan fortge-
schrieben werden. 
 
Betriebsanweisung 
Auf der Grundlage des Sicherheitsplanes 
sind arbeitsbereichs-, tätigkeits- und stoff-
bezogene Betriebsanweisungen gemäß  
§ 14 der Gefahrstoffverordnung zu erstellen 
und die Unterweisungen der Beschäftigten 
durchzuführen.  
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